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Anordnung Nr. Pr. ll/l 
über die Anwendung der Preisform 

„Höchstpreis“ bei Einzelhandelsverkaufspreisen 
für Konsumgüter

vom 17. Dezember 1968

§ 1
(1) Die Bestimmungen der Anordnung Nr. Pr. 11 vom 

11. September 1968 über die Anwendung der Preisform 
„Höchstpreis“ bei Einzelhandelsverkaufspreisen für 
Konsumgüter (GBl. II S. 835) sind auch auf solche Ein
zelhandelsverkaufspreise ahzuwenden, die in Preis
anordnungen als Höchstpreise deklariert sind.

(2) Konsumgüterhöchstpreise, die bis zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Anordnung unterschritten 
wurden, dürfen nicht erhöht werden.

§ 2
Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 

Kraft.

Berlin, den 17. Dezember 1968

Der Minister , 
für Handel und Versorgung

I. V.: Dr. B e r n h e i e r  
Staatssekretär

Anordnung Nr. Pr. 14 
— Wild und Wildgeflügel —

vom 21. Oktober 1968

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen 
zentralen staatlichen Organe wird folgendes ange
ordnet:

§ 1
Für Erzeugnisse der Schlüsselnummern der Erzeug

nis- und Leistungsnomenklatur
172 19 30 0 Wildfleisch
172 19 50 0 Wildgeflügelfleisch

172 29 30 0 Eßbare Innereien vom Wild
172 49 30 0 Zerlegtes Wü'dfleisch
172 49 50 0 Zerlegtes Wildgeflügelfleisch
172 71 91 0 Wildkonserven
aus(
172 59 00 0 Wildfleischwaren

gelten die in dieser Anordnung festgesetzten Preise und 
Handelsspannen.

§ 2
(1) Die Industrieabgabepreise, die Großhandels

abgabepreise und die Einzelhandelsverkaufspreise sind

t


